[image: image1.png]LA'AS




Tennisverein 
Kirchentellinsfurt e.V.         
                                                                                                                              WLSB-Mitglied Nr. 22106, WTB-Nr.2034

Beitragstabelle Stand 2024 (Jahresbeitrag komplett)

Familien, Kinder bis 18 Jahre sind eingeschlossen


290 €

Ehepaare / Lebensgemeinschaften 





285 €

Erwachsene Einzelperson






170 €

Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre 




 60 €

Schüler, Studenten, Azubi, von 18 – 27 Jahre mit Nachweis 

 95 €

Passive Mitglieder (fördernd, ohne Spielmarke) 



 20 €

Arbeitsstunden-Geldersatz Erwachsene bis 70 Jahre 


 90 €

Arbeitsstunden-Geldersatz Jugendliche 16 und 17 Jahre 

 45 €

Stichtag bezüglich des Alters (Beitrag und Arbeitseinsatz) ist jeweils der 1.1.

Das Mitgliedsjahr deckt sich mit dem Kalenderjahr – Austritt ist nur durch schriftliche Erklärung jeweils zum 31.12. des laufenden Jahres unter Rückgabe der Belegmarke und des Anlagenschlüssels möglich.
Jedes aktive Mitglied über 18 Jahre muss pro Jahr einen Arbeitseinsatz von 6 Stunden und Jugendliche ab 16 Jahre von 3 Stunden leisten. Erfolgt dieser Arbeitseinsatz nicht bis zum Ende des Kalenderjahres, so wird die Stunde mit 15 Euro abgerechnet. Die Arbeitseinsätze werden rechtzeitig bekannt gegeben (Newsletter, Gemeindebote, Homepage und Aushang).
Passive Mitglieder unterstützen den Verein und sind über den WLSB im Vereinssport (z.B. Nordic-Walking-Gruppe, TT-Gruppe etc.) versichert. Sie können gegen eine Gästemarke (10 € je Stunde) auf der Anlage spielen, haben aber keine sonstige Tennisspielberechtigung. Gäste können maximal 5 x pro Saison gegen Gästemarke (10 € je Stunde) mit Mitgliedern spielen. Häufiger Anlagennutzung erfordert

Mitgliedschaft.
Aktive Mitglieder können nach der Belegordnung beliebig oft auf den TVK-Plätzen und an der Ballwand spielen. Sie können auch mit Gästen spielen – pro Gaststunde wird jedoch eine Gebühr von 10 € fällig. Die Gastnutzung ist VOR SPIELBEGINN auf dem entsprechenden Blatt im Flur des Vereinsheims einzutragen und wird mit dem jährlich fälligen Beitrag im Folgejahr abgerechnet.
